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hier: Haftbeschwerde-

Beschluss vom 04. Februar 2008

Die. Beschwerde der Angeklagten gegen den Haftbefehl des Landgerichts

_4. Große Strafkammer - Mannheimvom 14. Januar 2008 wird kostenpflichtig

als unbegrOndet verworfen.

G r ü on d e :

I.

Die Strafkammer verurteilte die Angeklagten am 14.01.2008 - unter

Freispruch im Übrigen -wegen Volksverhetzung in vier Fänen, davon in einem

FaU in Tateinheit mit versuchter Nötigung, Beleidigung,0 versuchter 0

Strafvereitelung und 0 Verunglimpfung des staates und seiner Symbole, in

einem weiteren Fall in Tateinheit mit Beleidigung;versuchter Strafvereitelung .

und Nötigung.sowie w~gen Beihilfe zum Verstoß gegen das Berufsverbot in
zwei Fällen. wegen Beleidigung und wegen Nötigung. in Tateinheit mit

versuchter Strafvereitelung zu der Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und
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sechs Monaten. Zugleich .wurde der. Angeklagten die Ausübung. des

Rec~tsanwaltsberufs für die Dauer von fünf Jahren verboten. Die Angeklagte
ficht das Urteil mit der Revision ~n.

In dieser Sache befindet sich di~ in der Hauptverhandlung festgenommene, '

Angeklagte seit qer:n 14.01.20'08 aof Grund Haftbefehls des LE.'ndgericht5

Mannh~im von di~sem T~ge ,in ununterbrochener Unt~rsuchunQshaft. Den in
der Hauptverhandlung zugleich mit dem Urteil verkündeten Haftbefehl

eröffnete die Strafkammer der Angeklagten und ordnete den Vollzug an.

Dagegen legte die Angeklagte mit Vert~idigerschriftsatz vom ~2.01.2Ö08
Beschwerde ein; sie beantragt, den Haftbefehl aufzuheben, hilfsweise ihn, '

gegen eine Sicherheitsleistung außer '(ollzug zu setzen. Die Strafkammer hat
der B,eschwerde mit Beschluss 'vom 22.01.2008, der dem Verteidiger m'itgeteilt. '

wurde, nicht abgeholfen. Die Generalstaats~nwaltschaft trägt ~it Schrift vorn

29.01.2007 auf die Verwerfung der Beschwerde der Angeklagten als

unbegründet an.

11.

, Die Haftbeschwerde .der Angeklagten bleibt aus den vom Senat für zutreffend

erachteten, durch das Beschwerdevorbringen nicht entkräfteten Gründen des

angefochtenen Haftbefehls der Strafkammer ohne Ertolg.

Dringender Tatverdacht (§ 112 Abs. l' StPO) im Sinne des Haftbefehls besteht'

'auf Grur)d des noch nicht mit schriftlichen Gründen versehenen - nicht

'rechtskräftigen - Urteils der Strafkaml11er'vom 14.01.2008. Dies ergibt sich

daraus, dass die Angeklagte die mit Anklageschrift der Staatsanwaltschaft
Mannheim vom 26.02.2007 gegen sie erhobenen Tatvorwürfe - abgesehen
von dem zum Freispruch führend~n Vorwurf (Punkt A.6.) - in der

Hauptverhandlung in objektiver Hinsicht mit allenfalls unwesentlichen

Abstrichen eingeräumt hat und dass die Kammer,wie deren Vorsitzender dem

Senat am 30.01.2008 mitgeteilt hat, ihre Überzeugung iJ)subjektiver Hinsicht
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maßgeblich auf. Grund qer objektiven Tatumstän~e gewonnen hat. Nach

Erlass des tatrichterlichen Urteils. ist dem Haftb.eschwerdegericht Prüfungs-

kompetenz ohnedies n.ur begrenzt eroffnet (vgl. Senat StV 1997, 312 mwN;

Die Justiz 2091, 81; OLG Stuttgart Die Justiz 2003, 457). pie Nachprüfung

durch deo Senat ist bei Haftentscheidungen in dies.em Fall darauf beschränkt,

ob das. von der erkennenden Strafkammer gewonnene Ergebnis auf

Tatsachen gestützt ist, die der Kammer im Zeitpunkt" ihrer Entscheidung zur

Verfügung sta.nden, sowie darauf, ob das mitgeteilte Ergebnis auf einer

vertretba~en Bewertung dieser zl;Jr Zeit für und gegen. einen dring~nden
Tatverdacht sprechenden Umstände b'eruht (Senat aaO; OLG Stuttgart aaO;

BGH StV 1991, 525; Stv. 2004, 142; StV 2004, 143). Dies ist VOJliegend.der

. Fall. Die - in dem' Haftbefehl der Kammer vom 14.01.2008 dargestellten -

Ergebnisse der gegen die Angeklagte an fünfzehn Hauptverhandfungstagen. .

durchgeführten Beweisaufnahme festzustellen und die Gesamtheit des

Ermittlungs- und Verhandlun.gsergebnis~~s zu würdigen, ist originäre Aufgabe
der als Tatgericht aufgrund der mündli.chen'Hauptverhandlung. mit der .Sache

besonders eingehend befassten. Strafkammer. Es ist nicht die Aufgabe des

Haftbeschwerdeverfahrens, die BeweisWürdig'ung der Strafkammer -über die

genannten Krite.rien hinaus - zu ü?erprüfen. zumal dies eine - dem
Beschwerdegericht ohnehin nicht mögliche - Rekonstruktion der
Beweisaufnahme erfordern würde.

Entgegen der. Auffassung der Beschwerde besteht in der Person der

Angeklagten. Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO). Durch die. Verurteilung

zu der Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten hat sich die

Stra.ferwartung konkretisiert. Der dadurch bedingte natürliche Fluchtanreiz für

die Angeklagte wird auch bei Berücksichtigung der im Falle d~r Rechtskraft

des Urteils anzurechnenden Dauer der Untersuchungshaft - bislang ca. drei

Wochen - nicht entscheidend relativiert. Für die Nachprüfung der von der

erkennenden Strafkammer. gewonnenen, das Maß der Fluchtgefahr und die

Unabwe'ndbarkeit de~ Haflvollzuges nach § 116 stPO indizierenden

Umstände gelten gleichfalls die vorgenannten Maßstäbe,. die' für in und am
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Ende laufender Hauptverhandlungzu treffende Haftentscheidungen entwickelt

worden sind. Auch ins0"Yeitist gegen die Haftfortdauerentscheidul1g der
Strafkammer nichts zu erinnern. Die Strafkammer hat ihre In der

Hauptverhandh,mg"gewonnene,. ni~ht zuletzt auf dem persönlichen. Eindruck

von der Ange~lagten beruhende Überzeu~un~ vom Vorliegen per mit
Maßnahmen nach § 116 StPO -nicht zu begegnenden Fluchtgefahr unter
nachvollziehbarer"Darstellungund WÜr:digungder zur Zeit dafür und dagegen. .

sprechenden Umstände vertretbar bewertet.

Die 44 Jahre alte ledige. Angeklagte lebt in Ebersb~rg "in der Nähe von

München und ging bisher ihrem Beruf "als Rechtsanwältin .nach. Sie verfügt

nicht über zureichende soziale Bindungen fluchthindernden Gewichts. Infolge

des durch die Strafkammer verhängten vorläufigen Berufsverbots kann sie

ihrer bisherigen. Tätigkeit nicht weiter nachgehen und hat damit ihre

EXistenzgrundlage: eingebüßt. Nach eigener Darstellung in der Hauptver-

handlung stehen ihr finanzielle Reserven nicht zur Verfügung. Auch. dar von

der Verteidigung vorgeb"rachte "umstand, dass sie vor mehr"als. 2".%Jahren die. .

Erlaubnis zur Au~übung der Tätigkeit einer Heilpraktikerin erlangte und in der. .

Praxis einer befreundeten Heilpraktikerin eine Anstellu~g finden könnte,

vermag ihr ni~ht eine sichere Lebensgrundjage zu bieten, zumal ste ersichtlich

in diesem Beruf bislang noch nicht geai"be.itet hat. Es ist mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit zu elWarten, dass die Angeklagte, käme sie auf freien

Fuß.. sich der"weiteren Strafverfolgung du~ch Flucht ins Ausland, wo mit ihr

sympathisierende Verbreiter "revisionistischen" Gedankenguts leben,

ent~iehen würde" Dass die Angeklagte vor dem letzten Verhandlungstag keine

Fluchtvorbereitungen getroffen hat, steht der Annahme der Flu.chtgefahr nicht

entgegen.. zumal . der Haftvollzug auch eine eventuelle künftige

Strafvollstreckung gewährleiste~ soll.

" "

Die Zwecke der Untersuchungshaft können bei der Angeklagten durch minder

schwere Maßnahmen als den Vollzug nicht sicher gestellt werden.
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